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REPU6LIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORS1WIRTSCHAFT 
A-1Ob Wien, Stuber\ring 1: Präsidialsektion, Sektion I, Sektion 11. Sektion 111, Buchhaltung, Tel. 0222/7500 OW 
A-.10kWlen, tubenring12: Sektion IV, Sektion V..: ~btlll...§2,.11I B 9, JII 611 Te.L..Q2 15100W 

An die 
Parlamentsdirektion 

Dr. Karl Renner- Ring 3 
1017 Wie n 

Ihr Zeichen/lhre Geschäflszahl 
Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

. c',lht lJ .... :) 
Zr. . ________ . ____ t ~_ -C:.&' Q ___ iI 

Datum: 04. 11'1 A I 1988 Il Il_ r.. 
~. MAI 1988 /0//07 \l 

Verteilt..._.----{fjJl.J3L ----

Ir· 

Unsere Geschäflszahl 

iUi l1irJ vYVC' 0 
d 

Wien. am 

1988 04 28 

Sachbearbeiter/Klappe 

11.830/04 -I 1/88 Dr. Brigitte Ohms/6989 

Entvmrf eines Bundesverfassungsgesetzes 
über das Recht auf Sozialversicherung 
und Sozialhilfe 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft erlaubt 
sich, seine Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesverfassungs
gesetzes über das Recht auf Sozialversicherung und Sozialhilfe, 
der vom Verfassungsdienst mit Schreiben vom 23. Februar 1988 
zur Begutachtung ausgesandt worden war, (25-fach) zu übermitteln. 

Für 
der 

Für den Bundesminister: 
i.V. Dr. Eie h 1 e r 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahlln Ihrer Antwort an! 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

• BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORS1WIRTSCHAFT 
A-1012 Wien, Stubenring 1: Präsidialsektion, Sektion I, Sektion 11, Sektion 111, Buchhaltung, Tel. 022217500 DW 
A-1012Wlen,Stubenring12: Sektion IV, Sektion V, Abt. 111 B 7,111 B 9, III B 11, Tel. 0222/51510 DW 

An das 
Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst 

BalL.1.auspla tz 2 
1014 Wie n 

Ihr ZeichenlIhre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

600.635/83-V/1/87 

Betreff : 

Unsere Geschäftszahl 

11.830/04-1 1/2.8 

Entwurf eines Bundesverfassungsge
setzes über das Recht auf Sozialver
sicherung und Sozialhilfe 

Wien, am 

1988 04 28 

Sachbearbeiter/Klappe 

Dr. Brigitte Ohms/6989 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft nimmt 
zum Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über das Recht auf 
Sozialversicherung und Sozialhilfe, versendet mit do. S,hreiben 
vom 23. Februar 1988, wie folgt Stellung: 

Der Absicherung eines Rechts auf "soziale Sicherheit" kommt 
große Bedeutung zu. Der vorliegende Entvrurf gibt nach ho. Ansicht 
Anlaß zu Bemerkungen und zu Fragen. 

1. Es wird zu bedenken gegeben, daß die Formulierung des Art. I 
Abs. 2 des Entvrurfes alle jene begünstigt, die sich rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhalten, dazu werden auch Urlauber und Asylanten 
zu zählen sein. Innerhalb des EG-Raumes ist eine völlige Nieder
lassungsfreihei t geplant. Bei Vervrirklichung dieses Zieles und 
einem Beitritt Österreichs zur EG würden sich Staatsangehörige 
aller EG- T'Iitgliedsstaaten rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten 
können. I-1üßte auch solchen Personen, die et'ila im Alter in 
Österreich Aufenhal t nehmen und die - aus vrelchen Gründen iIT'.mer -
hilfsbedürftig \-verden, Sozialhilfe gewährt werden ? Ni t der 
Asylantenproblematik (inklusive Folgeproblemen !) hat die 
BRD einschlägige Erfahrung; es finden dort seit längerem heftige 
politische Diskussionen statt, wie die sich ständig wachsende 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahlln Ihrer Antwort an' 
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Anzahl von Asylanten eingedämmt vJerden könnte, ohne c_as Bonner 
Grundgesetz zu verletzen oder ändern zu mussen. 

Es vläre u. U. die Variante zu überlegen, daß ausländi sche 
Staatsbürger nur bei Gegensei tigkei t ln den Ge1J.~ des Rechtes 
nach Art. I Abs.2 kommen sollten. 

2. Ns.ch den Erläuterungen soll eine Person erst dann als "hilfs
bedürftig" gelten, ~venn der Lebensbedarf weder von ihr noch 
'Ton anderen Personen (darunter werden in erster Linie Eltern 
oder Kinder zu verstehen sein) gedeckt werden kann. Die Sub
sidiarität der öffentlichen Hilfe gegenüber der von Angehörigen 
geht aber aus dem Gesetzestext selbst unzureichend hervor. 

3. Es ist nicht klar, worauf mit dem Wort " zumindest" in Art. I 
Abs.2 des Entwurfes abgezielt \'Terden soll. 

4. Das gegenwärtige österreichische Sozialversicherungssystem 
bietet "chronisch Kranken" (unheilbare, vor allem ältere Personen) 
keinen ausreichenden Schutz auf ärztliche Versorgung und Be
treuung. Zur Ve:::,sorgung dieser Personengruppe haben - "Vlenn 
deren Einkommen bzw. Pension oder sonstiges Vermögen nicht 
ausreicht - vor allem die Angehörigen mitbeizutragen. Zu 
erläutern \väre, vlelche Auswirkungen ein "Grundrecht auf Schutz 
gegen die Folgen von Krank.1J.ei t" auf diese einfach gesetzlichen 
Normen hat. 

5. Da ein subjektives öffentliches Recht eingeräumt 'I/lerden soll, 
wäre die Frage der Durchsetzbarkeit für den Einzelnen zu be
leuchten. Eei Fehlen von entsprechenden DurchfÜhrungsgesetzen 
stünde dem Einzelnen lediglich die Klage nach Art. 137 B-VG 
offen - der Verfassungsgerichtshof hätte zu befinden, vlas 
"zl..lJ.llindest" und "der erforderliche Lebensbedarf" für den Ein
zelfall bedeutet. 

6. Der Einfluß des geplanten Bundesverfassungsgesetzes auf die 
einschlägigen mul~ilateralen Staatsverträge, die be\vußt nicht 
in Verfassungsrang gehoben \'rurden, ist nicht geklärt. 
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7. Bei den in den Erläuterungen angef~~rten internationalen 
Ve~einbarungen müßte auch das Europäische Übereinkommen 
über den sozialen Schutz der Landwirte, BGBl.Nr. 224/1983, 

angefÜhrt werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen lli~ter einem 

an die Palamentsdirektion. 

Für den Bundesminister: 
i.V. Dr. E ich 1 e r 
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